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Unternehmer

Adresse des Bestellers Besteller

Datum      2012 02 02

Muster Offerte, Art des Werkes, Beschreibung, Material,

Material, Handelsware 1.00 1.000 1.000 1.000 1.00 1.00
Anfertigen 1.00 1.000 1.000 1.000 1.00 1.00
Montage 1.00 1.000 1.000 1.000 1.00 1.00

Summen 3.00

Geltungsdauer der Offerte   bis Datum

Zahlungen  auf Konto:   IBAN CH35 0900 0000 8005 9755 2 CHF

Streuli Handwerk    Maurenmoosstrasse 36     8815 Horgenberg
Solarprodukte, Handwerk in Haus und Hof     079 355 05 68

Grüsse     Hans Streuli
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Betreffend -

Das anfertigen von Design, Entwürfen, Plänen, Mustern,  technischen Lösungen, Werkzeichnungen, ist kostenpflichtig.

Durch die Auftragserteilung verpflichtet sich der Besteller zur Leistung der vereinbarten Vergütung

erteilt der Auftraggeber dem Unternehmer den Auftrag. 3.00
Für den Unternehmer entsteht der Auftrag mit Zahlungsankunft.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, von
Streuli Handwerk und Solarprodukte     Maurenmoosstrasse 36     8815 Horgenberg
Schweizerisches Zivilgesetzbuch Obligationenrecht Werkvertrag

Planung eines Werkes, Lieferung von Handelsprodukten, Darstellung technischer Lösungen, Darstellung des 
geschäftlichen Ablaufes.

Der Besteller prüft die Offerte, die vorgesehene technische Ausführung des Werkes, und die zum voraus genau 
bestimmte Vergütung für das vorgeschlagene Werk.

Bei Solar-Handelsprodukten sind kurzfristige Preisänderungen oder ausverkaufte Produkte Tagesordnung. 
Liefermöglichkeit, Preise, Geltungsdauer der Offerten sind genau festzulegen. 

und der Unternehmer zur Herstellung bez Lieferung des vereinbarten Werkes.

Durch Zahlung des festgelegten Betrages auf Konto: 
IBAN CH35 0900 0000 8005 9755 2

Garantiegeber bei Handelsware ist der Hersteller. Garantien des Herstellers oder sonstige gesonderte Gewährleistungs- 
oder Beschaffenheitserklärungen des Herstellers werden ausschliesslich vom Hersteller und nicht vom Lieferanten 
(Unternehmer) gegeben. Die Abwicklung sämtlicher Ansprüche aus der Garantie des Herstellers oder den 
Gewährleistungs- oder Beschaffenheitserklärungen des Herstellers betrifft ausschliesslich das Rechtsverhältnis 
zwischen dem Besteller und dem Hersteller.

Bei Handelsware die durch Transportfirmen geliefert wird, prüft der Besteller die Beschaffenheit der Werkes beim Ablad 
auf sichtbare Transportschäden!  Insbesondere auf Beschädigung der Verpackung! -  Artikel aus Glas,  
VakuumRöhrenkollektoren, Photovoltaikmodule, Elektronikartikel, sind auszupacken, und auf äussere Beschädigung zu 
prüfen ev. Photo machen – Transportschäden sind auf den Frachtpapieren zu vermerken!  Der Besteller ist erreichbar 
durch den Transporteur – wegen Empfang der Ware. Bei Bestellung, unbedingt Tel für Fahrer angeben
Der Besteller verpflichtet sich bei Übernahme des Werkes zur Leistung der vereinbarten Vergütung. Wenn die Vergütung 
nicht zum voraus bestimmt wurde, nennt der Unternehmer den Preis bei Übergabe!
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